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Zitat von SchafimWolfspelz

Man kann also "gezwungen" werden, seine Aufsichtspflicht mit einem x-beliebigen
Elternteil zu teilen??

Das hängt von den Bestimmungen in deinem Bundesland ab. Eine Zusammenstellung einiger
Vorschriften gibt's hier:
http://www.schullandheim.de/richtlinien/richtlinien.htm

Zitat

Was kann man tun, wenn kein Lehrer mitfahren kann, man keine Eltern mitnehmen
möchte und auch aus dem privaten Umfeld keine Begleitpersonen zur Verfügung
stehen? Die Fahrt (trotz DIenstpflicht) verweigern bzw. eine schriftliche
Dienstanweisung verlangen?

Kommt drauf an. Wenn in den Richtlinien deines Bundeslandes nicht festgelegt ist, dass zwei
Lehrkräfte als Begleitpersonen dabei sein müssen, kannst du gar nichts machen, wenn die
Schulleitung dir eine zweite "geeignete" volljährige Person als Begleitung zur Verfügung stellt.
Verweigern hätte in diesem Fall dienstrechtliche Konsequenzen; eine schriftliche
Dienstanweisung kannst du natürlich immer verlangen.
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